
(3) Die Wahlniederschrift muß die von der Wahlkom
mission der Republik festgelegten Angaben enthalten.

§ 43

(1) Ein Exemplar der Wahlniederschrift ist vom Wahl
vorsteher und mindestens einem weiteren Mitglied des 
Wahlvorstandes mit allen übrigen benutzten und unbe
nutzten Wahlunterlagen unverzüglich dem Vorsitzenden 
der Stadt-, Stadtbezirks- bzw. Gemeindewahlkommission 
zu übergeben.

(2) Das zweite Exemplar übermittelt der Wahlvorsteher 
auf dem festgelegten Wege an die jeweilig zuständige 
W ahlkreiskommission.

§ 44
Feststellung des Wahlergebnisses für den Wahlkreis

(1) Auf der Grundlage der von den Wahlvorständen 
bzw. Wahlkommissionen der Gemeinden, Städte, Stadt
bezirke und Kreise übersandten Wahlniederschriften stellt 
die Wahlkreiskommission in öffentlicher Sitzung das Wahl
ergebnis ihres Wahlkreises fest.

(2) Die Wahlkreiskommission überprüft nach den Nie
derschriften die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl 
und berichtigt Rechenfehler und offenbare Unrichtigkeiten.

§ 45
Feststellung des Wahlergebnisses für die 

Volksvertretungen

(1) Die Wahlkommission der Republik bzw. die Wahl
kommissionen der Bezirke, Kreise, Städte, Stadtbezirke 
und Gemeinden stellen das endgültige Ergebnis der Wahl 
zu der betreffenden Volksvertretung fest. Dabei ist die 
ordnungsgemäße Durchführung der Wahl zu prüfen.

(2) Über das endgültige Wahlergebnis der Deutschen 
Demokratischen Republik bzw. der Bezirke, Kreise, Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden ist entsprechend den Fest
legungen der Wahlkommission der Republik eine Nieder
schrift anzufertigen.

(3) Die Wahlkreiskommission fertigt eine Niederschrift 
über das Wahlergebnis im Wahlkreis an, die vom Vorsit-
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